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Höftma nn, Justizbeschäfti gte
als Urkundsbeamtrn der
Geschäftsstelle

Landgericht Dortmund

lM NAI\,/lEN DES VOLKES

Urteil

In derm Rechtsstreit

Prozes;sbevo I lmächtiqte :

Beklagten und Berufungskläge rin,

gegen

Klägerin und Berufungsbekla gte,

Prozessbevcllmächtigte :

hat die 4. Zi'iilkammer des Landgerichts Dortmund
aufgrund mlindlicher \/erhandlung vom 12.A6.2Aß
durch clen Richter am Landgericht wroblewski, den Vorsitzenden Richler am

Landgerricht Harbort und den Richter Flotn

für Recht el'kannt:

A;f die Berufung der Beklagten vom 12.10.2012 wird das am 26,a6.zo1z

verkündete udeil des Amtsg;erichts Dortmun d (429 c 2115/12) abgeändert

und wie folgt neu gefasst:
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Die Beklagte wird verurteilt, an die f(lägerin 171,05 € nebst Zinsen in Höhe

von 5 ProzentpunKen ührer dem []asiszinssatz seit dem 17.03.2012 zu

zahlen.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtss;treits tralgen die Klägerin zu 78 o/o und die

Beklagte izu22oÄ.

Das Urteil ist vorläuflo vollstreckbar

Gründe

(von der ltbfassung eines Tatbestandes wircl gemäß SS 540 Abs.2,313 a ZPO

abgesehen)

Die gemäß S 511 ZPA statthafte Berufurrg der Beklagten ist zulässig, aber

'tnbeg;ründet.

Die Parteien streiten um die Angemessenheit von Mietwagenkosten nach dem

'Verkehrsurrfall vom ()2.06.2009 zwischen dem Versicherungsnehmer der Beklagten

unddemGeschädigten,demZeugenIDievo||eHaftun1gderBeklagten
dem Gruncle nach ist unstreitio.

Die K,lägerin hat ge5;en die Beklagkr aus abgetretenem Recht einen Anspruch auf

lschadensersatz aus S 398 Satz 2 BGB in Verbindung mit $$ 7 Abs. 1, 17 StVG, $$
'115 Aibs. 1 Satz 1 ttlr. 1, 116 Abs. 1 WG hinsichtlich weiterer Mietwagenkosten in

llöhe von '171 ,05 €.

1

Die Kläger n ist gemäß S 398 Satz 2 BGB aktivlegitimiert.

S. ,1/25
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Dabei ergab sich die nktivtegitimalion jedenfalls aus der undatierten
Abtretungs;erklärung die die Klägerin mit Schriftsak vom 25.06.2012 nachgereicht
hat, Ell 82d. A

line ,Abtretung ist nur wirksam, wenn die Forclerung, die Gegenstand der Abtretung
ist, berstimmt oder wenigstens bestinrmbar ist. An dem Erfordernis der Bestimnrtheit
oder der Bestimmbarkeit fehlt es, w€)nn von rnehreren selbstständigen Forderungen
ein Teil abgetreten tvird, ohne dass erkennbar ist, von welcher odr:r von welchen
f:orderungen ein Teil abgetreten werden soll i(BGH urteil vom 07.06,2011 - vl zR
ia60l10 bei BeckRS ZO11 , 171 49 m.w N.)

Die unrlatierte Abtretungserk{ärung der Klägerin ,nird diesen
Ele stim mth eitsa nfo rderru nqe n gerrecht, indem ausdrücklich die
Sichadensersatzforderung auf Erstatlung der Mietwagenkosten abgr:treten worden
is;t' Die Einziehung einer an ein Mietwagenunternehmen abgetretenen
;S'chadense'satzforderung des Geschiädigten auf Erstattung der Mieturagenkosten ist
auch nach $ 5 Abs. 1 S, 1 RDG grurrdsätzlich erlaubt, wenn - wie hier - allein die
l-1öhe der lllietwagenkosten streitig ist (BGH urleil vom 18.12.2012 -.vt zR 316/11
und Ufteil trom 05-03.2013 - Vl ZR 245111). Darüber hinaus wird die Frage der
l\ktivlegitimiltion in der Berufungsinstanz nicht weiter gerügt.

tL.

Der Gerschädigte kann nach $ 249 Abs, 2 S. 1 BGB als Herstellungsaufwand Ersatz
cerjenigen l\4ietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschafgich vernünftig
denkender lt/lensch in seiner Lage für zweckmäßig und notwendig halten darf, Nach
dem aus dem Grundsatz der Erforde,rlichkeit hergeleiteten Wirtschalilichkeitsgebot
kernn drlr Gerschädigte für die Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahzeugs von
ntehrer'3n a;f dem örtlich relevanten Markt - nicht nur für Unfallgeschädigte -
erhältlichen Tarifen grundsätzlich nur den günsl.igeren Mietpreis verlangen. Darüber
hinausgeherd bei gebrotener wirtschaftlichen Betrachtungsweise nicht erforderliche
lVlietwagenkosten kann der Geschädigte aus dem Blickwinkel der subjektbezogenen
sc;hadensbeirachtung nur dann ersetzt verlangen, wenn er darlegt und
erforderlicherfalls beweist, dass ihm unter Br:rücksichtigung seiner individuellen
Er<enntnis- und Einflussmöglichkeit sowie rler gerade für ihn bestehenden
Sohwierigkeiten unter zumutbaren Anstrengungen auf dem in seiner Lage zeigich

S. tizZ\
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und örtlich relevanten Markt kein *ur"nfr,rn günstigerer (Normal-)1-arif zugänglich

tvar (vgl. etwa BGH Udeil vom 1 4.10.i2008 - Vl ZR 210107).

Der Bundesgerichtshof hat wiederholt entschieden, dass die Bemessung der Höhe

cles Schadenersatzanspruchs in erster Linie Siiche des nach S 287 21PO besonders

frei gerstellten Tatrichters ist. Die Art der Schätzgrundlage gibt $ 287 ZPO nicht vor,

clie S,ohadtinshöhe ciarf lediglich nir:ht auf der Grundlage falscher oder offenbar

unsachliche Erwägungen festgesetzt werden. Listen und Tabellen können bei der

$chacensschätzung Venrvendung finden und der Tatrichter ist weder gehinded,

s;einer Sr:hadensschätzung die Schwacke-Liste noch den Fraunhofer-

lVietpreisspiegel zugTrunde zu legen. Der Bundesgerichtshof hat wiederholt

ausgeführt, dass der Umstand, dass die vorhandenen Markterhebungen im Einzelfall

zu deutlich voneinander abweichenden Ergebnissen führen können, nicht geeignet

ist, urn Zweifel an der Eignung der einen oder erndern Erhebung als Schätzgrundlage

,zu begrün<ien. Die Listen dienen dem Tatrichter nur als Grundlage für seine

Sichäh:ung. Er kann im Rahmen seines Ermessens unter Berücksichtigung des

Eiinzelfalls tron diesen - etwa durch Zu- oder Abschläge abweichen (,rgl. BGH Urteil

'uom 1)3,12.',2Q12 -Vl ZR 316/1 1).

l[]ie Arrwen<lung der L,isten durch den Tatrichter begegnet nur dann Bedenken, wenn

tiie Parteien deutlich günstigere bzw. ungünstigere Angebote anderer Anbieter für

rlen kcnkreten Zeitraum am Ort dr:r Anmietiung aufzeigen. Auch dann ist der
'Tatrichter hinsichtlich der Entscheidung, eine Beweisaufnahme durch:zuführen, freier

gestellt. Deshalb kann auch bei etwaigen Zwerifeln daran, dass es s;ich bei den in

einer Liste ausgewiesenen Mietpreisen urn den im Einzelfall maßgebliche

l\ormalpreis; handelt, 1ggf. auch durch ,Zu- und Abschlage Rechnung gertragen werden

1irgl, Br3H Urteil vom 18.12.2012 - VI,ZR 316/1 1 ).

t\uf der Grundlage dieser Rechtsprechung des Bundesgerichts hat dir: Kammer den

erforderrlichen Aufiruand gemäß S 287,ZPO geschätzt.

Die Kiimmer hat sic;h in der Verg,angsnheit schon wiederholt mit den beiden

{ichätzgrundlagen, der Schwacke-[-iste und dem Fraunhofer-Mietpreisspiegel,

et rsein;andergesetzt. Auf die in nrwe veröffentlichte Rechtsprechung zu den

\/erfahren 4 S 3/12 und 4 S 97/11 wird venruiesen.

S. 6,, 25
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Hinsichtlic'h der Tabelle des Fraunhofer IAO bestehen Bedenken, ob nicht ein zu

kleines Marktsegme,nt abgefragt worden ist. Die Internetrecherche ist bei den sechs

größten Anbietern erfolgt. Die telefonischen Befragungen erfrilgten ebenfalls

tibenrviegernd bei den größten Anbietern. lrn Ballungsbereich Dortmund ist eine

Preisrabfrage und Buchung über das Internet in den von der Kamrner verhandelten

Fällen auch nicht üblich. Abgesel'ren davon, dass nicht allen Geschädigten ein

lnternetzugang offensteht, wird dieser, selbst wenn vorhanden, oft nicht so

selbs,tverständlich qenutzt, wie clie Tabellen dies glauben machen, ln der

UnfailsitueLtion suchen die Geschädigten meistens die Autowerkstätten ihres

Vertriauens auf und fragen dort nar:h der Mclglichkeit einer Anmietung oder deren

Vermittlung. Die Karnmer ist deshalb vornehmlich mit verschiedenen mittelständigen

Autovermietungsunternehmen oderr Autovrerkstätten, die eine Vermietung

vornethmet, befasst. Dass diese mit an,Ceren Preisen und Verfügbarkeiten

kalkuliererr müssen als bundesweit tätige Großanbieter, liegt auf der Hand.

Gleichwohl können diese Preise angemessen sein. Die Kammer hat den Eindruck,

dass die Tabelle desi Fraunhofer lACr dem nicl.rt ausreichend Rechnurro träot.

Weiterr wirC bei der Tabelle des Fraunhofer ll\O eine Vorbuchzeit von einer Woche

vorausgesetzt, was Cer Unfallsituation nicht gerecht wird. Die Kammer hat in einem

Verfahren einen sachkundigen Miterrbeiter eines der führenden

Mietvltagerunternehrnen angehört. Dieser hat in seiner Anhörung in überzeugender

üüeise dargelegt, dass die in dem ()nline-Shcp angebotenen Fahmeugmieten sich

mit dem LJnfallersatzgeschäft nicht vergleichen lassen. Er hat erliiutert, dass ein

Kundr: im Online-Strop ein Fahrzeug nur zur Reservierung anfragen kann. Die

Rückmeldung dauerl von einem Tag bis zu mehreren Tagen bei Fahrzeugen ab der

rlberen Mittelklasse. Ferner ist bereits furr die Anfrage die Eingabe eines

"ierbindlichen 
Anmietzeitraums inkh"rsive Abhol- und Rückgabetermin einzugeben.

\//ird rJer Endtermin nicht eingegeben, ist schon die Anfrage nicht möglich. Ebenfalls

nruss der Interessent mindestens für eine Kreditkarte den Zugriff des Autovermieters

autorisieret, ab der gehobenen Mittelklasse werden zwei Kreditkarten benötigt. Ohne

die Eingabe dieser Dtaten scheitert die Anfrager, Eine andere Zahlungsmöglichkeit ist

weder bei rjer Resenrierungsanfrage noch bei der späteren Abholung des Fahzeugs

in der Anntietstation möglich. Nach Absendung der Anfrage weiß der Kunde erst

innerl-ralb rJes oben genannten Zeiitraums, ob ein Fahrzeug aus der gewählten

Gruppre verfügbar ist oder nicht. Bei einer Internetbuchung ist dariiber hinaus die

\/ereinbarung von Zustellung und / oder Abholung nicht möglich. Dir:s kann nur bei

einer Filialbuchung erfolgen. Dort ist es ab'er nicht möglich, etvva lediglich die

s. '7/25
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Zusatzdiernstleistung zu einer Internetbuchung hinzuzufügen und dennoch den im

Onlineshop ausge\i/iesenen Preis z:uzüglich rJer Kosten für die Zusatzdienstleistung

zu zahlen. Bei jedweder Filialbuchung wird ein anderer - höherer - l-arif verlangt.

Soweit clie Versic;herer mit in rJen Prozess eingebrachten S;creenshots von

Onlirresh<lp-Seiten großer Autovermieter rnit dem pauschalen Zusatz geltend

machen, dass dort ausgewiesener Mietwagenpreise für den Geschädigten zum

Anmietzeitpunkt ezielbar gewesen seien, genügt dies nicht, Zweifel an der

Anwendbarkeit der Schwacke-Liste zu begründen. Etwas Anderes ergibt sich auch

nichl: aus der bereits zitieften Entsclreidung des Bundesgerichtshofs vom 18.12.2012

und der dort erfolgten Zurückvenrueisung der Sache. Anders als das dortige

Berufungsgericht hat sich die KaLmmer berreits mehrfach mit dlen Screenshots

auserinandergesetzt. Sie erfüllen nicht die Anforderungen an reinen konkreten

Sachvortrag im Sinne des $ 138 ZPO. Bei d,en Screenshots steht rJie Verfügbarkeit

der Fahrzeuge zum Zeitpunkt derr Anfragr: gerade nicht fest. Hinsichtlich der

güns;tigen Online'Arrgebote - weit nrach dem \/erkehrsunfall - kann nicht eingeschätzt

werclen kann, ob irn Einzelfall an dem betreffenden Tag Restfahn:euge besonders

güns;tig angeboten worden sind, dier am Unfalltag zu diesem Preis nicht zu erhalten

gewesen wären. Die Schlussfolgerung, dass dann in der Vergangr:nheit die Preise

nochr günstiger oder gleich gewesen sein müssten, ist möglich, aber nicht zwingend,

Es lrann auch seirr, dass die Preise aus verschiedenen Gründen variieren. Eine

Veranlass;ung zur E:inhoiung eines Sachverständigengutachtens, dras die Preise im

Nachhinein ohnehirr nicht ermitteln könnte, besteht nicht. Der Bundesgerichtshof hat

in okren angegebener Entscheidung gerade ausgeführt, dass der Tatrichter auch bei

der Entscheidung, eine Beweisaufnahme zur Schätzung des Schadens

durcrhzuführen, freier gestellt ist.

Auf der anderen Seite ist die Kammer mit einrer Vielzahl von Fällen befasst, in denen

die t3escirädigten nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Unfiall ein Fahzeug

anmieten, sondern erst nach Tagen oder gar Wochen. Dann erber ist es dem

GeschädirJten möglich, auch online angebotene Tarife besser zu nutzen oder bei

Groß,anbir:tern Fahzeuge vorzubestellen. In dieser Situation können die Preise, die

in dem Frirunhofer Mietpreisspiegel Eingang gefunden haben, zu err3ichen sein.

Die Kammer sieht die Unterschiede zwisch,en den beiden Schäü:listen sowie die

Probleme der Errerichbarkeit der Preise, je nachdem in welchen Zeitraurn ein

Ersatzfahzeug arrgemietet wird. Zudem ist die Kammer bestrebt, die

S. BIZ5
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Rechtsprechung im Landgerichtsbe;uirk Dortmund mehr anzugleichen als bislang. Die

Kammer erachtet aus den obigen Gründen die Schwacke-Liste in den ersten drei

Tagern naoh dem Unfall als die geeignetere und wird, um gleichwohl den Differenzen

zwisr:hen den Listen Rechnung zu rlragen, in dieser Zeit einen Betrag von 90% des

arithmetischen Mittels der Schwacke -Liste zugrunde legen. In der Zeit danach,

wenn auch die Preise der Großanbieter besser zu realisieren sind, lvird die Karnmer

den lVlittelwert der Listen zugrunde legen.

Bei den clann ermil,telten Beträgen nimmt die Kammer einen Abschlag von 10 0Ä

wegen ersparter [:igenaufwendungen vor, wenn ein klassegleiches Fahrzeug

angemietert worden ist. Denn der Geschädigte muss sich unter dem Gesichtspunkt

der \torteisausgleichung die ersparten Aufwendungen anrechnen lassen, die daraus

resultiererr, dass er das eigene Fahzeug nicht benutzen muss;te. Auch diese

Rechtsprechung ist vom BGH in dem Udeil vom 05.03.2013 Vl ,ZR 245111 nicht

beanstancet worden

Wenn dier; durch die Besonderheiten der Unfallsituation gerechtferligt ist, erachtet

die Kammer entsprechend ihrer bisherigen Rechtsprechung einen Zuschlag von 2Qo/o

für glerecrtfertigt. Der Bundesgerichtshof hat sich in der Entscheidung vom

05.03i.201:3 Vl ZR 2.45111 erneut damit auseinandergesetä, dass <Jer Geschädigte

noch nich: allein deshalb gegen das Wirlschaftlichkeitsgebot verstößt, weil er ein

Fahrz:eug zu einem Unfallersatztarif anmietet, der gegenüber dem lrlormaltarif teuer

ist, soweil die Besonderheiten dieses Tarifrs mit Rücksicht auf die Unfallstation

allgernein einen geg;enüber dem N<lrmaltarif höheren Preis rechtfertigen, weil die

Leistungen des Vennieters, die durr:h die bersondere Unfallsituatiorr veranlasst und

infolge dessen zur Sichadensbehebung nach S 249 Abs. 2 Satz 1 ISGB erforderlich

sind. Dazu zählt nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofe:; nicht nur eine

Vorflnanzierung, wenn der Einsatz von EO-oder Kreditkarte nicht zumutbar ist,

sonderrn auch das Risiko eines Ausfalls mit der Ersatzforderung wegen falscher

Bewertung der lrnteile am Utnfallgeschehen durch den Kunden oder

Vlietwagenunternehrner und insbesondere dirs Anmietung in einer Eilsituation, die

,:inen anderren Tarif nicht zugänglich macht.

:erner sin<l zugunsten des Geschädigten bei den ermittelten Preise auch erbrachte

lsonderleistungen beispielsweise für Zus;tellung, zusä2liche Fahrer oder

tl/interreiclten zu berücksichtigen, soweit diesr: Leistungen erforderlioh waren und in

S. 3tZ5
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Anspruch genommen worden sind. Bei der Schätzung legt die Kammer die rn der

Schwacke-Liste ermittelten Preise zugrunde, da der Fraunhofer Mietpreisspiegel

kein,: entsprechenden Leistungen ausweist. ln seiner Entscheidung vom 05.03.2013

billigt der Bundesgerichtshof gerade die zur;äkliche Berechnung von Winterreifen

entsprecirend der Schwacke-Liste. Ob bei den Großanbietern ähnlich wie bei den

Anbietern von Billigflügen über diese Nebenkosten der Hauptpreis gering gehalten

wird und ;zul<ünftig Aufschläge auf die Schwa,cke-Liste gerechtfertigl sein können, ist

abzuwaften.

lonfr.t ergibt sich danach im vorliegenden Fall folgende Abrechnunlg:

Die Kammer hat entgegen der l\uffassung des Amtsgerichts eline notwendige

Mieklauet von lediglich I Tagen zugrunde gelegt. Das Mietfahrzeug wurde über das

Woclrenende (19.06.2009 war ein Freitag) angemietet, obwohl das Unfallfahrzeug

bereits am 19.06.2009 wieder reparliert war. Dras Fahrzeug hätte also problemlos am

19.06,2009 wieder eingesetzt werden k,önnen. Eine Anmielung über das

Wochenettde hinaets war nicht erforderlich. Auch der hierzu von Klägerseite

benannte Zeuge f konnte in seiner Vernehmung keiner Angaben dazu

machen, vvarum das; Unfallfahrzeug - wie vorgetragen - erst nach dem Wochenende

freigegeben und abgeholt werden konnte. Dieser Umstand kann jedenfalls entgegen

der A,nsicht der Klägerin nicht zu Las;ten der Br-.klagten gehen.

Das'rerurfallte Fahrzeug gehörte zur Mietwagengruppe 5. Die Geschädigte hat als

Ersatzfahrzeug ebenfalls ein Fahrzer.ig der Miertwagengruppe 5 angemietet

Die A,nmietung erfolgte * wie unten näher ausl;eführt wird - erst acht Tage nach dem

Tag des Unfalls, also legt die Kammer nach ihrer neuen Rechtsprechung den

Mittelwert der beiden Listen zuqrunde.

Dagegen hält die Kammer einen Aufschlrag von 20 o/o vorliegend für nicht

gerechtfei,igt. Zwisohen dem Unfallereignis am 02.06.2009 und dem Tag der

Anmi,:tung des Mietfahrzeugs am 10.06.2009 lagen acht Tage. Dies; ergibt sich aus

der Rechnung des Mietwagenunternehmens (Anlage K1) sc,wie aus dem

Unfallformular (Bl. 47 d" A.). Die K.ammer erachtet daher aufgrun,J dieser späten

Anmir:tzeit einen 20 % - igen Aufschlag für nicht mehr gerechtfertigt,

S. 10./25
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Vorliegend können ferner die Kosten für die Zustellung bzw. Abholung des

Mietfahrzeugs und die Kosten für erinen weiteren Fahrer sowie die

Haftungsfreistellungl (Vollkasko) geltend gemacht werden. Insoweit wird auf die

zutreffenden Ausführungen des Anrtsgerichts; verwiesen, die mit der Berufung nicht

angegriffen werden,

Der Klägerin stehen daher unter Berücksichtigung der obigen Zusatzleistungen

folgernde Vlietwagenkosten zu, die die Kammerr gemäß S 287 ZPO sr:hätzt:

Gruppe
Unfallfah r

Gruppe
Mietfahn:e
Mietdauer
Mietiahr

Haftungs-
Frei:;tellu e

S. 1"ItZ5

Annrietod

Wochentarif
Schwacke

415,78 €

Eintagestarif
Schwacke

Wochentarif
Fraunhofer
Eintagestarif
Fraunhofer

abzüglicl'

insqesamt

Mittelwert aus
Schwacke und
Fraunhofer
10% Ersparte
Eigenaufwendu

Wochentarif 127,23 €

Eintaqestarif
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Nebenkosten Zustellen/Abhol

en
Z 20,55 € 41 ,10 €

Zusatzfahrer 12,87 € '115,83 €

Summe
Nebenkoste

n

322,74C

Gesamtkost
en

1812.30 €

I .06. Z0l 3-10:23 0231 926 10200 Landgericht Dortnutrd

Hierauf hat die Beklagte vorgerichtlich nur einen Betrag in Höhe von 641 ,25 €
gezahlt, s;o dass der Klägerin ein writerer Anspruch in Höhe von 17'l ,05 € zusteht.

Das Arnlsgericht hat in seiner angefochtenen Entscheidung einen Anspruch der

Klägerin in Höhe von 769,66 € ;:ugesprochen. Als Differenz aus diesen beiden

Summen verbleibt ein Betrag in Hiihe von 5i98,61 €, der der Klägerin aufgrund der

oben genannten Erwägungen nicht zuzusprechen war.

Der Zinsarnspruch der Klägerin ergibt sich aus; SS 286, 2BB BGB.

Die prozessualen f,Jebenentscheidungen follgen aus gg 97,708 l\r. 10, 711 ,713
ZPC:.

Die Revi:;ion war glemäß S 543 Akrs. 1 Nr. 't, Abs. 2 ZPO nicht zuzulassen, da die

Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des

Rechts nrch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung

des Revisionsgeric;hts erfordern. Die Kannmer folgt der Rechtsprechung des

Bu n<lesgerichtshofs,

S. 7Zt.
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Wroblewski

Au:;gefertigt
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Sch laqworte tlrtei lsdatenbank

r

a

l

\
I

I

\

\ earr;cnaler Aufschlag für Unfallersatz

Direl<tverrnittlu ng

E E E:igenr:rsparn is-Abzu g

Erkundigu ngspflicht

Geri ngfüg igkeitsgrenze

Zusatzfahrer

Anmietung außerhalb Öffnungszeiten

Aufk lä ru n g spf I icht Vs'rm ieter

al Selbstfahrervermretfahrzeug

ll Zeugengeld

Ii Grobe Fahrlässigkeit

il Schadenminderungspflicht

1 I WettbewerbsrechU-verstoß

I Zustellung/Abholung

I winterreifen

i.:

I

FI

-l-\
n

:
I
Iv

I]

t-r

t-

l t"t,,rngsreduzierungA/ersicherung

l Rechtsdrenstleistunqsoesetz

( Aestimmtlreit der Abtretung

Navigation

Automatik

Anhängerku pplung

Fah rschu lausrüs,tung

Kein M ittelwert F raun hofer-Schwacke

M ittelwert Frau n lrofer-Schwacke

U nfallersatztarif

Anspruchsgrund

Sonstiges

Internetangebote:

f t.n,""cker-Mietpreisspiegel

I rraunnoferr-Mietpreisspiegel

t.r

Guterchten

Mretwagendauer

NA llutzungsausfall

Rechtsa n',valtskosten

Zugringlichkeit


